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Sicherheitsvorschriften für Tankschiffe und andere Transportschiffe 
für wassergefährdende Stoffe 

Verschiedene Tankerunfälle der vergangenen Jahre mit zum Teil massi-
ver Meeres- und Strandverschmutzung mit der Folge erheblicher Stö-
rungen des Naturhaushalts sind der Anlaß für folgende Fragen: 

Die Bundesregierung vertritt die Auffassung, daß eine erfolg-
reiche Verbesserung der baulichen Sicherheitsvorschriften für 
Tankschiffe nur auf der Grundlage internationaler Vereinbarun-

gen im Rahmen der Internationalen Seeschiffahrts-Organisation 
(IMO) möglich und praktikabel ist. Dementsprechend kommen 
nationale oder regionale (z. B. Ostsee) Regelungen betreffend die 
Tankerkonstruktion nicht in Betracht. 

Die Kontrollen in den Häfen nach der Vereinbarung über die 
Hafenstaatkontrolle bieten einen ausreichenden Schutz gegen-
über fremdflaggigen Schiffen, die eine Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit und die marine Umwelt darstellen. Die Bundesregie- 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministers für Verkehr vom 24. Juli 
1991 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext. 



Drucksache 12/998 	. Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

rung setzt sich national und international dafür ein, die Kontrollen 
fremdflaggiger Schiffe generell zu verschärfen und auf betrieb-

liche Vorgänge an Bord auszuweiten. 

1. Welche Aktivitäten in welchen nationalen, europäischen und inter-
nationalen Gremien hat die Bundesregierung in den vergangenen 
drei Jahren entfaltet, um für Tankschiffe eine Verbesserung der 
Sicherheitsvorschriften und deren Überwachung zu erreichen? 

Ausgehend von dem Ölunfall des Tankers „Exxon Valdez" vor 

der Südküste Alaskas und anderen Tankerunfällen hat die Bun

-

desregierung im Rahmen der 3. Internationalen Nordseeschutz

-

Konferenz (3. INK) im Jahre 1990 weitere Maßnahmen zur Verhü-

tung von Schiffsunfällen und deren Folgen gefordert. Die 3. INK 
beschloß in diesem Sinne, daß die Nordseeanliegerstaaten in der 
IMO gemeinsam initiativ werden sollten, um die internationalen 

Übereinkommen daraufhin zu überprüfen, ob sie ausreichend 
sind, um Ölunfälle, die die Meeresumwelt bedrohen, zu verhin-
dern oder in ihrem Ausmaß zu vermindern. Der Beschluß der 

3. INK sieht ferner vor, den technischen Organen der IMO die Er-

gebnisse von Unfalluntersuchungen vorzulegen, um Vorschläge 
zur Verbesserung der technischen Anforderungen an Bord von 
Schiffen zu entwickeln. Die Bundesregierung hat sich zudem auf 
der 3. INK dafür eingesetzt, daß die Verfolgung von Verstößen 

gegen das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe (MARPOL 73/78) verbessert 

werden und daß die Kontrolle der Sicherheits- und Umweltschutz-
bestimmungen nach der Vereinbarung über die Hafenstaat -

kontrolle (Paris 1982) verschärft werden sollte. 

Auch im Rahmen der Konferenz der Ostsee-Umweltminister im 
schwedischen Ronneby (September 1990) wurden Verbesserun-
gen im konstruktiven Bereich des Tankerbaues gefordert, um die 
Ostsee gegen Meeresverschmutzungen als Ursache von Schiffs-
unglücken zu schützen. Die deutsche Seite hat den Beschluß einer 
gemeinsamen Initiative der Ostseeanliegerstaaten in der IMO 
unterstützt, eine weltweite Einigung über neue konstruktive Vor-
schriften im Tankerbau (z. B. Doppelhülle, Doppelwände, Doppel-

boden, Tankgrößenbegrenzung) zu erreichen. 

2. Welches ist der Stand der jeweiligen Verhandlungen; wo liegen die 
Haupthindernisse für substantielle Fortschritte? 

Die Überprüfung, ob die internationalen Übereinkommen ausrei-
chend sind, um Ölunfälle zu verhindern oder in ihrem Ausmaß zu 
mindern, ist in den zuständigen IMO-Gremien noch nicht abge-
schlossen. Es zeichnet sich jedoch bereits ab, daß der häufigsten 
Unfallursache, d. h. dem „Faktor Mensch", erhöhte Aufmerksam-
keit gewidmet werden muß. Hier wird ein enger Zusammenhang 
mit der Qualität des Managements der Reederei gesehen und die 
Einführung der bereits in anderen Industriezweigen bewährten 
Qualitätssicherung in der Schiffahrt gefordert. Neben der weite- 
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ren weltweiten Verbesserung der Qualifikation der Seeleute muß 
gleichzeitig vermehrt auf die Wechselbeziehung zwischen schiffs- 

und landseitigem Management geachtet werden. Die in  der  IMO 

zur Zeit laufenden Arbeiten zielen auf eine Ergänzung des Inter-
nationalen Übereinkommens zum Schutz des menschlichen 
Lebens auf See (SOLAS) ab, um verbindliche Vorschriften für ein 
Sicherheitsmanagement an Bord und in den Reedereien einzufüh-
ren. Diese Entwicklung wird von der Bundesregierung als Beitrag 
zum sicheren und umweltschützenden Transport von Öl und 
Chemikalien begrüßt und nachhaltig unterstützt. 

3. Wie beurteilt die Bundesregierung die Forderung nach Doppelwan-
digkeit von Tankschiffen bzw. allen Transportschiffen für wasserge-
fährdende Stoffe? 

Die Bundesregierung unterstützt die Einführung des Doppelhül-
len-Konzeptes für neue Öltanker, da damit unter gewissen Ein-
schränkungen (zusätzlicher Schutz ist für niedrige Schiffsge-
schwindigkeiten gegeben) ein sicherer, umweltschützender Öl-
transport gewährleistet werden kann. In den schwierigen Diskus-
sionen in der IMO über die Festlegung der Abmessungen für 

Doppelseiten und -böden wurde ein deutscher Kompromißvor-
schlag akzeptiert (Dimensionierung der Doppelseite, in Abhän-

gigkeit der Tragfähigkeit, mit minimal 1 m und maximal 2 m). 
Gleichzeitig hat sich die Bundesregierung in der IMO für die 
Verbesserung der Sicherheit vorhandener Tanker gegen Ölaus-
fluß bei Strandungen und Kollisionen eingesetzt, um unterschied-
liche Sicherheitsstandards für neue und vorhandene Öltanker so 
klein wie möglich zu halten. Beim Massenguttransport gefähr-
licher flüssiger Chemikalien ist die Doppelhülle bereits seit eini-
gen Jahren Vorschrift und in der deutschen Chemikalientanker

-

flotte als „Stand der Technik" entsprechend 6 Schiffssicher-
heitsVO eingeführt. Der Umweltausschuß der IMO hat auf seiner 
letzten Sitzung (Juli 1991) Einvernehmen über die vorgesehene 

Ergänzung des MARPOL-Übereinkommens erzielt, die Doppel-
hülle für neue Öltanker ab 3 000 tdw vorzuschreiben (ab 600 bis 
3 000 tdw Doppelböden). Zur Verbesserung der Sicherheit vor-
handener Öltankschiffe, die keine Doppelhülle haben, ist eben-

falls eine MARPOL-Ergänzung vorgesehen. Die Sicherheit gegen 
das Ausfließen von Öl bei Strandung und Kollision soll durch 
bordseitige Maßnahmen erhöht werden. Nach einer noch festzu-
legenden Übergangsfrist sollen diese Schiffe aus dem Verkehr 
gezogen werden. 

4. Welche anderen technischen Möglichkeiten sieht die Bundesregie-
rung, die Sicherheit derartiger Schiffe zu verbessern? 

Die japanische „Zwischendeck-Konstruktion" bietet eine ver-
gleichbare Sicherheit gegen Ölausfluß bei Strandungen und Kolli-
sionen wie die Doppelhülle, deshalb ist sie von der IMO für neue 
Öltanker als Äquivalent zu der Doppelhüllenkonstruktion aner-
kannt worden. 
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Bei neuen Schiffen könnte durch eine weitere Tankgrößenbe-
grenzung die Menge des ausfließenden Öls aus beschädigten 
Ladetanks reduziert werden. Bei vorhandenen Schiffen soll als 

bordseitige Maßnahme u. a. durch die hydrostatisch ausbalan-
cierte Ladung (Gleichgewicht zwischen innerem Ladungsdruck 

und äußerem Wasserdruck) der Ölaustritt aus beschädigten Lade-
tanks vermindert werden. Dieses Verfahren führt allerdings zu 
einer Reduzierung der Transportleistung, da die einzelnen Tanks 
nicht voll gefüllt werden dürfen. 

5. Wie beurteilt die Bundesregierung die Forderung nach einer qualifi-
zierten Sicherheitsausbildung für Schiffsbesatzungen derar tiger 
Transportschiffe? 

Die Bundesregierung begrüßt diese Forderung. In der Bundes-
republik Deutschland sind gemäß der SchiffsbesetzungsVO 
zusätzliche qualifizierende Lehrgänge für Besatzungen von Öl-, 
Chemikalien- und Flüssiggastankern vorgeschrieben. Sie werden 
an den seefahrtsbezogenen Ausbildungsstätten der Küstenländer 
durchgeführt. 

6. Welche Möglichkeiten bestehen, Schiffen, die die Sicherheit gefähr-
den, das Anlaufen deutscher oder europäischer Häfen und das Be-
fahren der deutschen bzw. europäischen Küstengewässer und Schiff-
fahrtswege zu verbieten? 

7. Welche Möglichkeiten bestehen, derar tigen Schiffen das Befahren 
internationaler Gewässer in Bereichen zu verbieten, von denen bei 
einem Schiffsunfall Gefahren für deutsche bzw. europäische Natur-
bereiche drohen? 

Die Bundesregierung vertritt die Auffassung, daß Schiffen, die 
den internationalen Vorschriften entsprechen, das Befahren inter-
nationaler Gewässer und das Anlaufen von öffentlichen Häfen 
nicht versagt werden kann. Die Sicherheitsstandards der inter-
nationalen Übereinkommen können gegenüber fremdflaggigen 
Schiffen auch durchgesetzt werden, wenn die Flaggenstaaten 
nicht Vertragsparteien dieser Übereinkommen sind ( „Nichtbe-
günstigungsklausel ") . 

Die im Rahmen der Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle 
durchgeführten Kontrollen fremdflaggiger Schiffe in deutschen 
Häfen bieten ein wirksames Instrumentarium, um die deutschen 
Küstengewässer gegen Schiffe mit Sicherheitsmängeln zu schüt-
zen. Hierzu wird im übrigen Bezug auf die Antwort in der Druck-
sache 12/365 genommen. 

8. Für den Fall, daß die in den beiden vorherigen Fragen angesproche-
nen Verbotsmöglichkeiten gegenwärtig nicht ausreichend bestehen, 
wie beurteilt die Bundesregierung die Schaffung entsprechender 
nationaler, europäischer oder internationaler Rechtsvorschriften? 

9. Ist die Bundesregierung bereit, sich mit allem Nachdruck für ent-
sprechende Rechtsvorschriften zur Verbesserung der Sicherheit ein-
zusetzen? 
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Die Bundesregierung ist bei ihren rechtlichen Maßnahmen an das 
geltende Seevölkerrecht gebunden. Sie unterstützt die Auswei-

tung der Kontrollen im Rahmen der Vereinbarung über die Hafen-

staatkontrolle auf bet riebliche Vorgänge an Bord von Schiffen im 

Hinblick auf verbesserte Schiffssicherheit und erhöhten Umwelt-
schutz. Auf der 4. Ministerkonferenz über die Hafenstaatkontrolle 

(14. März 1991) hat sich der zuständige Bundesminister für Ver

-

kehr nachdrücklich hierfür eingesetzt und gleichzeitig die Ergän-

zung der relevanten IMO-Übereinkommen gefordert. Die Ände-
rung des MARPOL- und SOLAS-Übereinkommens wird von der 

Bundesregierung als notwendig angesehen, um die erweiterte 
Hafenstaatkontrolle auf einer gesicherten internationalen Rechts-
grundlage durchführen zu können. Die zuständigen IMO-Gre-
mien werden sich in Kürze eingehend mit der Frage der Rechts-

grundlage befassen. 








